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Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen für Verkehrsanlagen der Stadt Pulsnitz 

 

( Straßenbaubeitragssatzung ) 
 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. Juni 2009 (GVBl. S. 323/325) und § 2, 26 des Sächsischen Kommunalabgabengeset-
zes –SächsKAG- vom 16.06.1993 (SächsGVBl. S. 502) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. August 2004 (SächsGVB. S. 418, 2005 S. 306), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 562), hat der Stadtrat der Stadt Pulsnitz in 
seiner öffentlichen Sitzung am 10.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Erhebungsgrundsatz 
 

(1) Die Stadt erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Anschaffung, Herstel-
lung und den Ausbau (Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung) der in ihrer Baulast 
stehenden öffentlichen Straße, Wege und Plätze (Verkehrsanlagen) Beiträge nach Maßgabe 
dieser Satzung für Grundstücke, denen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 
Verkehrsanlagen Vorteile zuwachsen. Zu den Verkehrsanlagen gehören auch Wohnwege, 
die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden 
können und öffentliche Wirtschaftswege. 

 
(2) Für in der Baulast der Stadt stehende Immissionsschutzanlagen kann die Stadt Beiträge auf 

Grund besonderer Satzung erheben. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die dort bezeichnenden Maßnahmen nur, wenn für sie nicht 

Erschließungsbeiträge oder Ausgleichsbeiträge nach dem BauGB zu erheben sind. 
 

§ 2 Beitragsfähiger Aufwand 
 

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für  
1. die Anschaffung von Verkehrsanlagen 
2. den Erwerb (einschl. Erwerbsnebenkosten) und die Freilegung der für die Her-

stellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen be-
nötigten Grundflächen, 

3. den Wert der von der Stadt aus Ihrem Vermögen bereitgestellten Sachen (z. B. 
Grundflächen) und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung und die vom Perso-
nal der Stadt erbrachten Werk- und Dienstleistungen, 

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 
a) der Fahrbahn (einschl. der Bordsteine) sowie 
b) der Radwege, 
c) der Gehwege, 
d) der Beleuchtung, 
e) der Entwässerung (einschl. Rinnen), 
f) der unselbständigen Parkierungsflächen 
g) der unselbständigen Grünflächen mit Bepflanzung 

und 
h) der Böschungen. 
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(2) Der Aufwand für die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Staats- und Kreis-

straßen ist nur insoweit beitragsfähig, als sie breiter sind als die anschließenden freien Stre-
cken. 
 

(3) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brücken, Tunnel und Unterführungen mit den da-
zugehörigen Rampen sowie jeder Aufwand für Gemeindeverbindungsstraßen. 

 
§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. 
 

§ 4 Anteil der Stadt am beitragsfähigen Aufwand 
 

Die Stadt trägt den Anteil des Aufwandes der 
a) auf die nicht anrechenbaren Breiten (so genannter Mehrbreitenaufwand) 
b) nicht auf den Anteil der Beitragspflichtigen (so genannten Gemeindeanteil) und 
c) bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwandes nach § 6 auf ihre Grundstücke, Erb-

baurechte und anderen dinglichen Nutzungsrechte 
entfällt. 
 

§ 5 Straßenarten, anrechenbare Breiten, Anteil der Beitragspflichtigen 
 

(1) Die Straßenarten, der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand für die 
jeweilige Straßenart / für die jeweiligen Straßenarten und die anrechenbaren Breiten ein-
zelner Teilanlagen werden wie folgt festgesetzt: 

 

Straßenart mit   anrechenbare Breiten  in sonstigen  Anteil der 
Teilanlagen   in Kern-, Gewerbe-,.  Baugebieten  Beitrags- 
    u. Industriegebieten     pflichtigen 

 
1. Anliegerstraßen         65 v.H. 
 
a) Fahrbahn      8,50m        6,00m 
b) Radweg (einschl.      

      Sicherheitsstreifen)  je 1,75m     je 1,75m 
c) unselbständige  

Parkierungsfläche je 5,00m    je 5,00m 
d) Gehweg  je 2,50m    je 2,50m 
e) unselbständige je 2,00m    je 2,00m 

Grünfläche mit 
Bepflanzung 

 
2. Haupterschließungsstraßen        
2a) Straßen ohne besondere städtebauliche Bedeutung     45 v.H. 
      (kein Baudenkmal) 
a) Fahrbahn      8,50m        8,50m 
b) Radweg (einschl.  

 Sicherheitsstreifen)  je 1,75m    je 1,75m 
c) unselbständige  
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Parkierungsfläche  je 5,00m    je 5,00m 
d) Gehweg  je 2,50m    je 2,50m 
e) unselbständige je 2,00m    je 2,00m 

Grünfläche mit 
Bepflanzung 

 
2b) Straßen mit besonderer städtebaulicher Bedeutung     25 v.H. 
      (Baudenkmal) 
a)  Fahrbahn  8,50 m     8,50 m 
b) Radweg (einschl. 
  Sicherheitsstreifen) je 1,75 m    je 1,75 m 
c)  unselbständige  
 Parkierungsfläche je 5,00 m    je 5,00 m 
d) Gehweg  je 2,50 m    je 2,50 m 
e) unselbständige je 2,00 m    je 2,00 m 
 Grünfläche mit 
  Bepflanzung   
 
3.Hauptverkehrsstraßen         25 v.H. 
 

a) Fahrbahn      8,50m        8,50m 
b) Radweg (einschl. je 1,75m    je 1,75m 

 Sicherheitsstreifen) 
c) unselbständige je 5,00m    je 5,00m 

Parkierungsfläche 
d) Gehweg  je 2,50m    je 2,50m 
e) unselbständige je 2,00m    je 2,00m 

Grünfläche mit 
Bepflanzung 
 

4. Wirtschaftswege         75 v.H. 
 
Wenn bei einer dem Anbau dienenden Verkehrsanlage ein oder zwei Gehwege oder unselb-
ständige Parkierungsflächen fehlen, erhöht sich die anrechenbare Breite der Fahrbahn um je 
1,50 m für fehlende Gehwege, und um 2,50 m für fehlende unselbständige Parkierungsflä-
chen, falls und soweit auf der Fahrbahn eine Parkmöglichkeit geboten wird. 
 
Bei Bundes-, Staats- und Kreisstraßen beziehen sich die anrechenbaren Breiten der Fahrbahn 
auf die Breite, die über die beitragsfreie Fahrbahnbreite nach § 2 Abs. 2 hinausgeht. 
 
(2) Absatz 1 gilt für beplante und unbeplante Gebiete. Die in Absatz 1 genannten Breiten sind 

Durchschnittsbreiten; der Aufwand für Wendeanlagen am Ende von Stichstraßen und für 
Aufweitungen im Bereich von Einmündungen oder Abbiegespuren und dergleichen ist 
auch über die in Absatz 1 festgelegten anrechenbaren Breiten hinaus beitragsfähig. 

 
(3) Für Fußgängergeschäftsstraßen, verkehrsberuhigte Bereiche, Plätze und sonstige Fußgän-

gerstraßen werden die anrechenbaren Breiten und die absetzbaren Anteile am Aufwand für 
die anrechenbaren Breiten im Einzelfall durch Satzung geregelt. Entsprechendes gilt für 
sonstige Verkehrsanlagen, die von Absatz 1 nicht erfasst sind und in sonstigen Sonderfäl-
len.  
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Fußgängerstraßen sind Straßen und Wege, die in ihrer ganzen Breite dem Fußgängerver-
kehr dienen, auch wenn eine Nutzung für den Anliegerverkehr mit Kraftfahrzeugen mög-
lich ist. Verkehrsberuhigte Bereiche sind Straßen und Wege, die als Mischfläche gestaltet 
sind und in ihrer ganzen Breite von Fußgängern und von Kraftfahrzeugen benutzt werden 
dürfen. 

 
(4) Im Sinne des Absatzes 1 gelten als 
1. Anliegerstraßen: 

Straßen, die ausschließlich oder überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder 
der durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, 

2. Haupterschließungsstraßen: 
Straßen, die weder überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder privaten 
Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke noch überwiegend dem örtlichen 
Durchgangsverkehr dienen (dabei wird in Straßen mit besonderer städtebaulicher 
Bedeutung und in Straßen ohne diese besondere Bedeutung unter Berücksichti-
gung denkmalpflegerischer Grundsätze unterschieden), 

3. Hauptverkehrsstraßen: 
Straßen (hauptsächlich Bundes-, Staats- und Kreisstraßen), die neben der Erschließung 
von Grundstücken und neben der Aufnahme von innerörtlichem Durchgangsverkehr 
(Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen) überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen. 
 

(5) Bei einseitig anbaubaren Verkehrsanlagen sind die anrechenbaren Breiten nach Absatz 1 
für Radwege, unselbständige Parkierungsflächen, unselbständige Grünflächen und Gehwe-
ge nur entlang der bebauten oder bebaubaren Grundstücke anzusetzen. Die anrechenbare 
Breite der Fahrbahn nach Absatz 1 ist bei einseitig anbaubaren Straßen und Wegen mit 
zwei Dritteln, jedoch mindestens mit der verkehrstechnisch erforderlichen Mindestbreite (6 
m) zu berücksichtigen. 

 
(6) Erschließt eine Verkehrsanlage ganz oder in einzelnen Abschnitten auf einer Seite ein 

Kern-, Gewerbe-, oder Industriegebiet und auf der anderen Seite ein sonstiges Baugebiet 
und ergeben sich dabei nach Absatz 1 unterschiedliche anrechenbare Breiten, so gilt für die 
gesamte Verkehrsanlage die größere Breite. 

 
§ 6 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 

 

Der umlagefähige Aufwand wird auf die Grundstücke, denen durch die 
Inanspruchnahmemöglichkeit der ausgebauten Verkehrsanlage Vorteile zuwachsen (berück-
sichtigungsfähige Grundstücke), in dem Verhältnis verteilt, in dem die Nutzungsflächen dieser 
Grundstücke zueinander stehen. Die Nutzungsfläche ergibt sich durch Vervielfachen der 
Grundstücksfläche (§ 7) mit dem Nutzungsfaktor (§ 8). 
 

§ 7 Grundstücksfläche 
 

(1) Als Grundstücksfläche gilt, 
1. bei baulich oder gewerblich genutzten oder nutzbaren Grundstücken 

a) die mit ihrer gesamten Fläche im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die Flä-
che, die unter Berücksichtigung des § 19 Abs. 1 SächsKAG der Ermittlung der zu-
lässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 
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b) die mit ihrer gesamten Fläche im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder im 
Bereich eines Bebauungsplanes, der die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, 
liegen, die Fläche, die unter Berücksichtigung des § 19 Abs. 1 SächsKAG der Er-
mittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

c) die teilweise in den unter den Buchstaben a) und / oder b) beschriebenen Bereichen 
und / oder teilweise im Außenbereich (§ 35BauGB) liegen, die nach § 19 Abs. 1 
SächsKAG zu berücksichtigende Fläche; 

d) die mit ihrer gesamten Fläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die nach § 
19 Abs. 1 SächsKAG zu berücksichtigende Fläche. 

 
2. bei nicht baulich oder gewerblich, sondern nur anderweitig, z. B. gärtnerisch, land- 

oder forstwirtschaftlich nutzbaren Grundstücken, die gesamte Fläche oder in den Fäl-
len der Nummer 1 die Teilflächen, die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG nicht berücksich-
tigt worden sind. 

 
(2) Grundstücke, denen durch die Inanspruchnahmemöglichkeit mehrerer Verkehrsanlagen 

gleicher Art (vgl. § 1 Abs. 1 und Abs. 2) im Sinne des § 6 Vorteile zuwachsen, sind bei 
der Verteilung des umlagefähigen Aufwandes für die ausgebaute Verkehrsanlage nur mit 
60 v.H. ihrer Grundstücksfläche nach Abs. 1 zu berücksichtigen, sofern eine der anderen 
das Grundstück erschließenden Anlagen bereits mit den programmgemäß fertiggestellten 
Teileinrichtungen ausgestattet ist, die durch die abzurechnende Maßnahme an der bei-
tragsauslösenden Verkehrsanlage erstmals angelegt oder ausgebaut worden sind. Werden 
zwei ein Grundstück erschließende Verkehrsanlagen der gleichen Art gleichzeitig ausge-
baut, ist die Grundstücksfläche dieses Grundstückes bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des Satzes 1 bei jedem  Abrechnungsgebiet mit 80 v.H. anzusetzen. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes finden keine Anwendung auf Wirtschaftswege. 

 
§ 8 Nutzungsfaktor 

 

(1) Der Nutzungsfaktor für baulich oder gewerblich genutzte oder nutzbare Grundstücke bzw. 
Grundstücksteile (§ 7 Abs. 1 Nr. 1) bemisst sich nach den Vorteilen, die den Grundstücken 
nach Maßgabe von Art und Maß ihrer zulässigen Nutzung durch die 
Inanspruchnahmemöglichkeit der Verkehrsanlagen vermittelt werden. Bei baulicher Nut-
zungsmöglichkeit orientieren sich die Vorteile an der Zahl der zulässigen Geschosse. Als 
Geschosse gelten die Vollgeschosse i. s. der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt 
1. in den Fällen des § 12 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 12 Abs. 2   0,5 
2. in den Fällen des § 12 Abs. 3        1,0 
3. bei eingeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit      1,0 
4. bei zweigeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit     1,5 
5. bei dreigeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit     2,0 
6. für jedes weitere, über das 3. Geschoss hinausgehende Geschoss erhöht sich  
   der Nutzungsfaktor um je         0,5 

 
(3) Der jeweilige Nutzungsfaktor nach Absatz 2 Nummer 1 – 9 erhöht sich um die Hälfte 
a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe und Indust-

riegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und großflä-
chige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kongresse, 
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b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine 
wie in Buchstabe a) genannte Nutzung vorhanden oder zulässig ist und 

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, 
die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z.B. Grundstücke 
mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden), wenn diese 
Nutzung überwiegt. Ein Überwiegen ist anzunehmen, wenn in der Mehrzahl der Ge-
schosse i. S. des Absatzes 1 eine Nutzung der zuvor bezeichneten Art stattfindet. 

 
(4) Bei baulich nicht nutzbaren Grundstücken oder Grundstücksteilen, die im Außenbereich 

liegen oder nach § 19 Abs. 1 SächsKAG abgegrenzt sind (§ 7 Abs. 1 Nr. 2), bemisst sich 
der Nutzungsfaktor nach den Vorteilen, die den Grundstücken oder Grundstücksteilflächen 
durch die Inanspruchnahmemöglichkeit der Verkehrsanlage vermittelt werden. 

 
(5) Der Nutzungsfaktor beträgt in den Fällen des Abs. 4 
1. bei Wald oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen   0,0167 
2. bei Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland   0,0333 
3. bei gewerblicher Nutzung (z. B: Lagerplatz, Bodenabbau)   1,0 
 

§ 9 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschosszahl festsetzt 

 
(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu 
legen. 

 
(2) Überschreiten Geschosse nach Absatz 1, die nicht als Wohn- oder Büroräume genutzt 

werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerkes durch 
die überbaute Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5, 
mindestens jedoch die nach Absatz 1 maßgebende Geschosszahl; Bruchzahlen werden auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 
(3) Sind in einem Bebauungsplan über die bauliche Nutzung eines Grundstückes mehrere  

Festsetzungen (Geschosszahl, Gebäudehöhe, Baumassenzahl) enthalten, so ist die Ge-
schosszahl vor der Gebäudehöhe und diese vor der Baumassenzahl maßgebend. 

 
§ 10 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 

Höhe baulicher Anlagen festsetzt 
 
(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Geschoss-

zahl oder Baumassenzahl, sondern durch die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen, so 
gilt als Geschosszahl 

a) bei Festsetzung der maximalen Wandhöhe, das festgesetzte Höchstmaß der Wandhöhe 
entsprechend der Definition des § 6 Abs. 4 Satz 2 SächsBO geteilt durch 3,5 zzgl. ei-
nes weiteren Geschosses, wenn gleichzeitig eine Dachneigung von mindestens 30 
Grad festgesetzt ist; 

b) bei Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe, die festgesetzte Gebäudehöhe geteilt 
durch 3,5. 

Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
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(2) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anla-
gen genehmigt, so ist diese gemäß Absatz 1 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

 
§ 11 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 

Baumassenzahl festsetzt 
 

(1) Weist der Bebauungsplan anstatt einer Geschosszahl eine Baumassenzahl aus, so gilt als 
Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfol-
gende volle Zahl aufgerundet. 

 
(2) Ist eine größere als die nach Absatz 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Bau-

masse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch 
die überbaute Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; 
Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
 

§ 12 Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen 
 

(1) Bei Grundstücken, auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt werden können, 
wird für jedes zulässige oberirdische und tatsächlich vorhandene unterirdische Parkdeck 
ein Vollgeschoss zugrunde gelegt; sind mehr oberirdische Parkdecks als zulässig vorhan-
den, wird die tatsächliche Anzahl zugrunde gelegt. Bei anderen Grundstücken gelten als 
Geschosse neben den Geschossen nach § 9 bis 11 auch Untergeschosse in Tiefgaragen oder 
Parkdecks. Die §§ 9 bis 11 finden insoweit Anwendung. 

 
(2) Auf Gemeinbedarfs- und Grünflächengrundstücken in beplanten Gebieten, deren Grund-

stücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten 
Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen oder überdeckt sind (z. B. Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Kleingartengelände) wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 angewandt. Die §§ 
9 bis 11 finden keine Anwendung. 

 
(3) Für Grundstücke, die von den Bestimmungen der §§ 9 bis 11 und der Absätze 1 und 2 

nicht erfasst sind oder für Grundstücksteile, die nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 a) und b) außer Be-
tracht bleiben, gilt ein Nutzungsfaktor von 1,0, wenn auf ihnen keine Gebäude errichtet 
werden dürfen. 

 
§ 13 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Bebauungsplan-

festsetzungen im Sinne der §§ 9 bis 12 bestehen 
 

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine den §§ 9 
bis 12 entsprechende Festsetzung enthält, ist bei bebauten und unbebauten, aber bebauba-
ren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Geschosse maßgebend. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl vorhan-
den, so ist diese zugrunde zu legen. Im Übrigen gilt § 12 entsprechend. 

 
(2) Im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist bei bebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen (§ 

7 Abs. 1 Nr. 1 d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse maßgebend. Bei unbe-
bauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, gilt die Zahl der genehmigten 
Geschosse; unbebaute gewerblich genutzte Grundstücke, Stellplatzgrundstücke oder 
Grundstücke mit nur untergeordneter Bebauung als eingeschossig bebaubar. § 12 findet 
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keine Anwendung. Bei gemischt genutzten Grundstücken sind die einzelnen Bereiche ent-
sprechend § 7 gegeneinander abzuwägen. 

 
(3) Als Geschosse nach den Absätzen 1 und 2 gelten Vollgeschosse im Sinne der Sächsischen 

Bauordnung. Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss im Sinne der Sächsi-
schen Bauordnung ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung der tatsächlich vorhande-
nen Baumasse durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Er-
gebnisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl gerundet. 

 
§ 14 Abschnitte von Verkehrsanlagen 

 
(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte von Verkehrsanlagen kann der Aufwand gesondert 

ermittelt und erhoben werden. 
 
(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich 

nach § 5 unterschiedlich anrechenbare Breiten oder unterschiedliche umlagefähige Anteile 
ergeben, so sind die Straßenabschnitte gesondert abzurechnen. 

 
§ 15 Kostenspaltung 

 
Der Beitrag kann für 
1. die Fahrbahn (einschl. der Bordsteine), 
2. die Radwege, 
3. die Gehwege, 
4. die Beleuchtung 
5. die Entwässerung (einschl. Rinnen), 
6. die unselbständigen Parkierungsflächen 
7. die unselbständigen Grünflächen mit Bepflanzung 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. § 14 bleibt unberührt. 
 

§ 16 Vorauszahlung und Ablösung 
 
(1) Sobald mit der Durchführung einer beitragsfähigen Maßnahme begonnen worden und der 

Stadt ein nennenswerter Aufwand entstanden ist, kann eine Vorauszahlung in einer diesem 
Aufwand entsprechenden Höhe erhoben werden. 

 
(2) Der Straßenbaubeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 

voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung entstehenden Beitrages. 
 

§ 17 Entstehen der sachlichen Beitragspflicht 
 

(1) Die sachliche Beitragspflicht entsteht mit der Fertigstellung der Verkehrsanlage. 
 

(2) Im Falle der abschnittsweisen Erhebung des Straßenbaubeitrages nach § 14 oder der Bei-
tragserhebung für Teile einer Verkehrsanlage nach § 15 entsteht die Beitragspflicht mit der 
Fertigstellung dieses Abschnittes oder der Teile der Verkehrsanlage. 
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(3) Für Verkehrsanlagen, die nach In-Kraft-Treten des Sächsischen Kommunalabgabengeset-
zes und vor In-Kraft-Treten dieser Satzung fertiggestellt worden sind, entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung. Entsprechendes gilt in den Fällen des 
Absatzes 2. 

 
§ 18 Beitragsschuldner 

 
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-

mer des Grundstückes ist. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nut-
zung Berechtigte ist anstelle des Eigentümers Beitragsschuldner. 

 
(2) Mehrere Beitragsschuldner für dasselbe Grundstück sind Gesamtschuldner. Bei Woh-

nungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- oder Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil Beitragsschuldner; Entsprechendes gilt für die Fälle des 
Vorliegens sonstiger dinglicher baulicher Nutzungsrechte. 

 

§ 19 Fälligkeit 
 
Der Beitrag und die Vorauszahlung werden drei Monate nach Bekanntgabe des Abgabenbe-
scheides fällig. 
 

§ 20 Stundung 
 

Eine Stundung des Beitrages bzw. eines Teiles des Beitrages ist nach der jeweils gültigen 
Richtlinie über Stundung und Verrentung von Ansprüchen der Stadt Pulsnitz vom 25.03.2003 
möglich. 
 

§ 21 In- Kraft-Treten 
 

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht auf Grund des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes oder des Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen bereits ent-
standen sind, gelten an Stelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt 
des Entstehens der Abgabenschuld gegolten haben. 

 
(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.  
 
(3) Gleichzeitig treten die Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Pulsnitz vom 23.04.2002 mit 

allen darauf folgenden Änderungssatzungen sowie die Straßenbaubeitragssatzung der Ge-
meinde Oberlichtenau vom 16.05.2002 mit allen darauf folgenden Änderungssatzungen 
außer Kraft.  

 
 
 
Pulsnitz, den 11.12.2013 
 
 
 
 
Peter Graff 
Bürgermeister 
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Anlage zur Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Pulsnitz 
 
 
Übersicht Staatsstraßen 
 
 Straßenzug Klassifiz. lt.  

Satzung § 5 
Bemerkungen 

S 56 Bischofswerdaer Straße 3  
S 56 Mittelbacher Straße  3  
S 56/95 Robert-Koch-Straße 3  
S 95/56 Dresdner Straße 3  
S 95/56 Julius-Kühn-Platz 3  
S 95/56 Wettinstraße 3  
S 95 Wettinplatz 3  
S 95 Kamenzer Straße 3  
S 95/104 Bahnhofstraße 3  
S 104 Königsbrücker Straße 3  
S 104 Pulsnitztalstraße 3  
 
 
 
 
Übersicht Kreisstraßen 
 
 Straßenzug Klassifiz. lt. 

Satzung § 5 
Bemerkungen 

K 9242 Dr.-Wilh.-Külz-Straße 3  
K 9242 Fabrikstraße (Teil) 3  
K 9242 Grüne Straße 3  
K 9242 Gartenstraße 3  
K 9242 Großröhrsdorfer Straße 3  
K 9251 Lichtenberger Straße  3  
K 9244 Waldstraße 3  
K 9250 Steinaer Straße 3  
K 9250 Großnaundorfer Straße 3  
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Anlage zur Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Pulsnitz 
 
 
Übersichtsblatt Gemeindestraßen OT Friedersdorf 
 

Lfd.-Nr. 
des Kartenbl. 

Straßenzug Länge in km 
Baulastträger 

Klassifizierung 
lt. Satzung § 5 

Bemerkungen 

1 Keulenbergweg 0,225 1  
2 Nitsches Weg  0,115 1  
3 Am Mühlgraben 0,350 1  
4 Pulsnitzweg 0,210 1  
5 Meissner Weg 0,230 1  
6 Mittelstraße 1,500 2  
7 Sandweg 0,450 1  
8 Wiesenstraße 0,125 2  
9 Friedersdorfer Sied-

lung 
0,530 1  

10 Sonnenleite 0,140 1  
11 Thiemendorfer Eck 0,250 1  
12 Thiemendorfer Straße 0,090 1  
13 Oberlichtenauer Straße 1,200 3  
14 Zur Weißen Brücke 1,400 1  

     
 Summe Gem.-Str. 6,815   
 OT Friedersdorf    
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Anlage zur Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Pulsnitz 
 
 
Übersichtsblatt Gemeindestraßen OT Oberlichtenau 
 

Lfd.-Nr. 
des Kartenbl. 

Straßenzug Länge in km 
Baulastträger 

Klassifizierung 
lt. Satzung § 5 

Bemerkungen 

1 Weißbacher Straße 0,307 2  
2 Kurze Straße 0,078 1  
3 Birkenhang 0,125 1  
4 Am Sportplatz 0,300 1  
6 Obstallee 1,206 1  
7 Seitenweg 0,115 1  
8 Mühlweg 0,602 1  
9 Alwin-Richter-Weg 0,282 2  

10 Talweg 0,412 2  
11 Uferweg 0,487 2  
12 Häslicher Weg 0,158 1  
13 Berglehne 0,270 1  
14 Geschw.-Scholl-Str. u. 

Lindenallee 
0,906 1  

15 Dammweg 0,347 1  
16 An der Pulsnitz 0,381 2  
17 Gartenweg 0,360 1  
18 Keulenbergstraße 2,800 1  
19 Teichberg 0,665 1  
20 Am Schlosspark 0,192 2  
21 Am Schlosspark 0,700 2  
22 Pulsnitztalstraße 

Niederlichtenauer Eck 
0,057 
0,230 

1 
1 

 

23 Kirchweg 0,150 1  
24 Bergblick 0,570 2  
25 Am Dorfteich 0,160 1  

 Pulsnitztalstr. 76, 78, 
80, 

0,075 1  

     
 Summe Gem.-Str. 11,935   
 OT Oberlichtenau    
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Anlage zur Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Pulsnitz 
 
 

Übersicht Gemeindestraßen 
 
Lfd.-Nr. 
Karten-
blatt 

Straßenzug Länge  
in km 
Baulast-
träger 

Länge 
in km  
Sobaula
sttr. 

Klassifiz. 
lt.  
Satzung  
§ 5 

Bemerkungen 

1 Ringweg 0,373  1  
2 Lindenweg 0,134  1  
3  Am Trebeteich 0,379  1  
5 Spittelweg 0,665  2a  
6  Nordstraße 0,360  2a  
7 Straße des Friedens 0,310  1  
8 An der Schäferei 0,240  2a  
9 Am Bahnhof 0,395  2a  
10 An der Mittelmühle 0,370  2a  
11 Bachstraße 1,260  2a  
12 Schwarzer Weg 0,372  2a  
13 Auenweg 0,154  1  
14 Mittelbacher Siedlung 0,460  1  
15 Feldstraße  0,695    
 v. Goethestr.-Liebknechtstr.   1  
 v. Liebknechtstr.- 

Königsbrücker Str./Bachstr. 
  2a  

16 Poststraße 0,295    
 v. Bahnhofstr.-Feldstr.   2a  
 v. Feldstr.-Rietschelstr.   1  
17 Liebknechtstraße 0,105  2a  
18 Rietschelstraße 0,328    
 v. R.-Koch-Str.- 

Liebknechtstr. 
  2b  

 v. Liebknechtstr.-Poststr.   1  
19 Goethestraße 0,248  2b  
20 Kurze Gasse 0,148  2b  
21 An der Hohle 0,227  1  
22 Weststraße 0,902    
 v. Mittelb.Str.-Lichtenb.Str.   2a  
 i. Wohngebiet   1  
23 August-Bebel-Straße 1,013 0,010   
 v. Dresdner Str.-Neue Str.   2a  
 Rest   1  
24 Konsumring 0,233  1  
25 Schulstraße 0,814    
 v. A.-Bebel-Str.-Neue Str.   1  
 Rest   2a  
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26 Forststraße 0,600 0,010 1  
27 Brückenweg 0,076  2a  
28 Vollungstraße 0,742    
 v. Bergstr.-Großröhrsd.Str.   2a  
 vom Anfang-Bergstr.   1  
29 Neue Straße 0,088  2a  
30 Bergstraße 0,158  2a  
31 Fichtestraße 0,152  1  
32 Talstraße 0,170  1  
33 Alte Großröhrsdorfer Straße 0,555  2a  
34 Querstraße 0,140  1  
35 An der Vollungleite 0,310  1  
38 Hempelstraße 0,425  2b  
39 Polzenberg 0,095    
 Rad/Gehwegbereich   1  
 Fahrstraße   2b  
40 Wittgensteiner Straße 0,440  2a  
41 Ziegenbalgstraße 0,325  2b  
42 Fabrikstraße 0,185  2a  
43 Siegesbergstraße 0,565    
 v.Rathenauplatz-Lessingstr.   2a  
 Rest   1  
44 Ohorner Straße 0,595  1  
45 Heidrianstraße 0,290  1  
46 Schieblerstraße 0,092  1  
47 Schillerstraße 0,364  2a  
48 Kapellgartenstraße 0,269  2a  
49 Lessingstraße 0,338  2a  
50 Dr.-Michael-Straße 0,122  2a  
51 Kühnstraße 0,117  2a  
52 Obersteinaer Weg 0,506  1  
53 Schwedensteinweg 0,147  1  
54 Zur Hufe 0,420  2  
55 Kastanienweg 0,424  1  
56 Am Eierberg 0,270  1  
57 Böhmisches Eck 0,226  1  
58 Tannenweg 0,107  1  
59 Birkenweg 0,119  1  
60 Am Brauereiteich 0,093    
      
 Summe Gem.-Str. Pulsnitz 20,005 0,020   
      

 


